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publiziert. Der Rahmenlehrplan liegt in zwei verschiedenen

Fassungen vor, und zwar in der üblichen
Dossier-Ausgabe der EDK sowie in einer Ausgabe mit
Handreichungen zur Umsetzung für Lehrpersonen.

Das Plenum der EDK hatte den Rahmenlehrplan am 9. Juni

1944 als Empfehlung gemäss Schulkonkordat Art. 3

verabschiedet, seine Publikation beschlossen und ihm -
sobald die Anerkennung der kantonalen Maturitätsaus-
weise zwischen Bund und Kantonen paritätisch geregelt
ist - den Stellenwert eines Referenzdokumentes
zuerkannt.

Der Rahmenlehrplan ist ein Arbeitsinstrument für Kantone.

Bund, Schulleitennnen und -letter sowie Lehrkräfte.
Den Kantonen liefert er eine Grundlage und Vergleichsbasis,

wenn sie ihre Gymnasien erneuern, entwickeln und
koordinieren. Der Bund als Mitträger des Hochschulwesens

beruft sich aufden Rahmenlehrplan, wenn er Matun-
tätsausweise anerkennt. Schulleitennnen, Schulleiter und
Lehrkräfte orientieren sich durch die Umsetzungsarbeit
des RLP vermehrt nach Lernzielen Hochschuldozenten
und -dozentinnen finden im RLP Hinweise aufVorkenntnisse,

die sie bei Gymnasialabsolventinnen und -absol-
venten erwarten können

Die Umsetzung ist Sache der Kantone. Sie können sich
auf die Hilfe der Zentralstelle für die Weiterbildung der
Mittelschullehrerinnen und -lehrer (WBZ) stützen, die
zurzeit entsprechende Umsetzungshilfen erarbeitet

Blick über den Zaun

Eingeschränkte Sicht

60 Prozent aller japanischen Schulkinder sehen nicht
gut. Augenärzte sehen einen Zusammenhang mit
Videospielen.

Japanische Schulkinder sehen immer schlechter. Zu
diesem Fazit kommt eine Studie des Erziehungsministeriums

in Tokio. Von 1,25 Millionen untersuchten Kindern
wiesen 60 Prozent ein vermindertes Sehvermögen auf
Em Drittel der Untersuchten musste als extrem schwachsichtig

eingestuft werden. Schuld daran sollen die Videospiele

sein, die seit den achtziger Jahren die Kinderzimmer

erobert haben.

Takashi Tokoro, Professor für Augenheilkunde an der
Tokyo Medical and Dental Climc, sieht die Sache ganz klar:
«Für den Zusammenhang zwischen sinkender Sehfahig-
keit und zunehmendem Gebrauch von Videospielen gibt
es eine Menge indirekter Beweise »
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Joe Brunner

Schlaglicht
Maturitätsreform vor dem Abschluss

Anfang November wurde in mehreren Zeitungen

darüber berichtet. Die neue Maturitätsre-
gelung soll Anfang 1995 definitiv beschlossen
werden. Als sicher gilt, dass ein Maturitäts-
lehrgang mindestens vier Jahre umfassen
muss. Ein dreijähriges Gymnasium nach der
obligatorischen Schulzeit wird möglich sein,
wenn aufder Sekundarstufe I eine gymnasiale
Vorbildung stattfindet.

Dieser zweite Punkt war Gegenstand massiver
Interessenkonflikte. In Kantonen, in denen die
Schülerinnen und Schüler nach Beendigung des
9. Schuljahres ins Gymnasium übertreten, wollten

die Lehrkräfte der Sekundarstufe I diese
Kundschaft nicht verlieren. Hingegen wollten die

Gymnasiallehrkräfte die 9. Klasse selber
unterrichten. Ein Gmnd dafür ist die zum Teil schon
beschlossene und zum Teil zu erwartende Verkürzung

von vier auf drei Jahre Gymnasium nach
dem 9. Schuljahr. Da dieser Punkt entschieden ist,
stellt sich die Frage, welche Auswirkungen zu
erwarten sind. Je nach bestehenden kantonalen
Strukturen werden sie verschieden sein. Fast ganz
sicher ist, dass die Neuregelung keinen Verlust an

Arbeitsplätzen von Gymnasiallehrkräften bringen

wird. Wo diese Gefahr besteht, werden im
10. Schuljahr mehr Schülerinnen und Schüler

aufgenommen, um die mit der neuen Regelung frei-
gewordenen personellen und räumlichen Kapazitäten

zu nutzen. Dadurch wird die Maturanden-

quote der Schweiz erhöht. Der Abstand zum
europäischen Ausland wird kleiner. Ob insgeheim

diese Absicht hinter der Neuregelung
steckt, ist nicht auszumachen. Wahrscheinlich ist
die offizielle Version die altbekannte: Es ist ein
Kompromiss zwischen divergierenden kantonalen

Interessen. Vielleicht wird das Geleier über
Niveauverlust am Gymnasium mit der anwachsenden

Schülerschaft wieder lauter. Ins Klagelied
werden wohl jene Gymnasiallehrkräfte nicht
mehr einstimmen, die dank des Schülerzuwachses

ihre Stelle behalten konnten.
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